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Beschlussprotokoll 
der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 

20:00 Uhr im Probelokal über der Mehrzweckhalle 

 

 

 

Vorsitz: Daniel Meier, Gemeindepräsident 

Protokoll: Katrin Buser, Gemeindeschreiberin 

Anwesende Stimmberechtigte: 45 inkl. Gemeinderat 

Anwesende ohne Stimmberechtigung: 3 

Pressevertretung: - 

 

Als Stimmenzähler werden gewählt:  

://: Sibylle Lauber und David Gisin 

 

 

Traktanden 

1. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2023 

://: Die Gemeindeversammlung beschliesst, dass nur das Beschlussprotokoll verlesen 

werden soll. 

Die Gemeindeschreiberin verliest das Beschlussprotokoll. 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2. Genehmigung Traktandenliste 

://:  Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

3. Voranschlag 2024 der Einwohnergemeinde 

://: Der Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 233’050 wird 

einstimmig genehmigt. 

4. a) Festsetzung des Steuerfusses für natürliche Personen 2024 

://: Der bisherige Steuerfuss von 64 % wird mit grossem Mehr genehmigt. 

b) Festsetzung des Steuerfusses für juristische Personen 2024 

://: Der Steuerfuss für Ertrags-, Kapital- und Sondersteuern von 55 % wird einstimmig 

genehmigt. 
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5. a) Festsetzung der Kehrichtgebühr 2024 

Abfallvignette CHF 2.80, Containervignette 800 L CHF 56, Grünabfuhrvignette CHF 

1.80, Containervignette 600 L CHF 41 und Containervignette 240 L CHF 20, Sistierung 

der Grundgebühr pro Haushalt für das Jahr 2022. 

://: Die vorgeschlagenen unveränderten Preise der Abfall- und Containervignetten sowie 

die Sistierung der Abfall-Grundgebühr für das Jahr 2023 werden einstimmig 

genehmigt. 

b) Festsetzung der Trinkwassergebühren 2024 

CHF 80.-- Grundgebühr pro Haushaltung, CHF 15.-- Wasserzählermiete  

und CHF 2.00/ m3 Trinkwasser 

://: Die unveränderte Trinkwassergebühr wird einstimmig genehmigt. 

c) Festsetzung der Abwassergebühr 2024  

CHF 2.50/m3 Trinkwasser 

://: Die unveränderte Abwassergebühr wird einstimmig genehmigt. 

6. Reglement über die Feuerungskontrolle 

://: Das Reglement über die Feuerungskontrolle wird einstimmig genehmigt. 

7. Kredit für die IT-Erneuerung Gemeindeverwaltung 

://: Der Kredit in Höhe von CHF 35’000 wird einstimmig genehmigt. 

8. Kredit für Erwerb der Liegenschaft Hauptstrasse 59 

Antrag Gemeinderat: 

Genehmigung Kredit von CHF 900'000 für den Erwerb der Liegenschaft Hauptstrasse 59 

und Durchführung einer Vorstudie zur Weiterentwicklung der Liegenschaft. 

Antrag aus der Gemeindeversammlung (mündlich eingebracht von Marco Reist, 

angepasst aufgrund der Diskussion an der Gemeindeversammlung): 

Der Gemeinderat wird beauftragt, mit dem Verkäufer der Liegenschaft Hauptstrasse 59 

eine Fristverlängerung für den Verkaufsentscheid unter Wahrung des exklusiven 

Kaufrechts für die Gemeinde bis Ende 2024 zu vereinbaren. Falls dies zugesichert wird, 

so wird der Gemeinderat beauftragt, eine Potentialstudie zur Liegenschaft erstellen zu 

lassen und der Gemeindeversammlung im Dezember 2024 mit einem Antrag 

vorzulegen. Für diese Vorstudie wird ein Kredit von CHF 50'000 genehmigt. 

://: Der Gegenantrag aus der Gemeindeversammlung wird mit 28 Ja-Stimmen gegen 12 

Nein-Stimmen angenommen und damit der Antrag des Gemeinderats abgelehnt. 

9. Jahresbericht Gemeinderat 

 

10. Verschiedenes  

://: Diverse Wortmeldungen, keine Beschlüsse 

 

11. Begrüssung Neuzuzüger 
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Im Namen der Gemeindeversammlung Buckten 

 

 

 

 

Daniel Meier Katrin Buser 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 
Ein Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung wird gemäss Gemeindegesetz § 49 der Urnenabstimmung 
unterstellt, wenn dies ein Zehntel der Stimmberechtigten innerhalb von 30 Tagen unterschriftlich verlangt. 
Vom Referendum ausgenommen sind Beschlüsse über Voranschlag, Nachtragskredite zum Voranschlag, 
Rechnung und Steuerfuss, Wahlen. 
Gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2023 kann das Referendum bis 
zum 29. Dezember 2023 ergriffen werden. 

 

 


